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OVG NRW: Facebook und Instagram müssen das Gegenvorstellungsverfahren 
nicht vorhalten

Nachdem der Social-Media-
Gigant Meta bereits Anfang 
März 2023 beim Verwal-
tungsgericht Köln mit sei-
nem Eilantrag gegen das 
NetzDG einen Erfolg feiern 
konnte und daher nicht den 
Meldepflichten nachkom-
men muss (Beschluss vom 
1. März 2023 – Az.: 6 L 
1354/21), folgt nun ein wei-
terer Erfolg beim in Münster 
ansässigen Oberverwal-
tungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Das OVG Münster hat ent-
schieden, dass die beiden 
zu Meta gehörenden Social 
Media-Kanäle Facebook 
und Instagram der in § 3b 
Netzwerkdurchsetzungsge-
setz (NetzDG) vorgesehenen 
Pflicht, ein sogenanntes Ge-
genvorstellungsverfahren 
vorzuhalten, nicht nachkom-
men müssen (Beschluss vom 
21. März 2023 – Az.: 13 B 
381/22). Damit haben die 
OVG-Richter den Beschluss 
des VG Köln teilweise ver-
ändert und zugunsten von 
Meta nachgebessert. Der Be-
schluss ist nicht anfechtbar. 

§ 3a NetzDG verpflichtet 
Anbieter sozialer Netzwerke, 
ihnen gemeldete rechtswid-
rige Inhalte auf das Vorliegen 
konkreter Anhaltspunkte für 
bestimmte Straftatbestände 
zu prüfen und die fraglichen 

Inhalte zusammen mit be-
stimmten Nutzerangaben 
gegebenenfalls an das Bun-
deskriminalamt zu melden. 
§ 3b NetzDG verlangt von 
Anbietern sozialer Netz-
werke, ein wirksames und 
transparentes Gegenvorstel-
lungsverfahren vorzuhalten. 
Das soll Nutzern ermögli-
chen, eine Entscheidung des 
Anbieters des sozialen Netz-
werks darüber, ob er einen 
bestimmten Inhalt entfernt 
bzw. den Zugang zu ihm 
sperrt, durch den Anbieter 
überprüfen zu lassen. Das 
Verwaltungsgericht Köln hat 
dem Eilantrag am 1. März 
2023 hinsichtlich der Ver-
pflichtungen nach § 3a Netz-
DG stattgegeben; insoweit 
ist der Beschluss nicht ange-
griffen worden. Im Übrigen, 
also in Bezug auf das Gegen-
vorstellungsverfahren nach § 
3b NetzDG, hat das Verwal-
tungsgericht den Eilantrag 
abgelehnt. Hiergegen wandte 
sich die Antragstellerin Meta 
mit ihrer Beschwerde. 

Meta darf sich über weite-
ren Erfolg freuen

Die Beschwerde von Meta 
beim OVG Münster war teil-
weise erfolgreich. Meta ist 
vorläufig nicht verpflich-
tet, Gegenvorstellungsver-
fahren zu Entscheidungen 
über die Löschung oder 
Sperrung strafrechtlich rele-
vanter Inhalte bei sogenann-
ten NetzDG-Beschwerden 

vorzuhalten (§ 3b Abs. 1 
und 2 NetzDG). Der 13. Se-
nat des OVG Münster führt 
aus, dass die Anwendung 
dieser Vorschrift auf Anbie-
ter sozialer Netzwerke, die 
wie die Antragstellerin in 
einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union an-
sässig sind, gegen das in der 
Richtlinie über den elektro-
nischen Geschäftsverkehr 
(E-Commerce-Richtlinie) 
verankerte Herkunftsland-
Prinzip verstoßen dürfte. Das 
unionsrechtliche Herkunfts-
land-Prinzip dient dem frei-
en Dienstleistungsverkehr 
und bestimmt, dass Dienste 
der Informationsgesellschaft, 
zu denen auch soziale Netz-
werke gehören, grundsätzlich 
nur dem Recht des Mitglied-
staats unterliegen, in dem der 
Anbieter niedergelassen ist 
(hier also Irland). Soweit die 
E-Commerce-Richtlinie den 
Mitgliedstaaten die Befug-
nis einräumt, Verfahren für 
die Löschung einer Informa-
tion oder die Sperrung des 
Zugangs zu ihr festzulegen, 
dürfte sie nur Regelungen für 
in dem jeweiligen Mitglieds-
staat ansässige Anbieter erlau-
ben. Eine Abweichung vom 
Herkunftsland-Prinzip wäre 
daher nur unter den dafür 
ausdrücklich vorgesehenen 
Voraussetzungen zulässig. 
Diese dürften hier aber schon 
deshalb nicht erfüllt sein, weil 
die Bundesrepublik Deutsch-
land die maßgeblichen ver-
fahrensrechtlichen Anforde-

rungen nicht eingehalten hat. 
Vor der Einführung von § 3b 
NetzDG hat sie die EU-Kom-
mission sowie die betroffenen 
Sitzmitgliedsstaaten der An-
bieter sozialer Netzwerke 
nicht informiert bzw. letztere 
nicht erfolglos dazu aufgefor-
dert, selbst Maßnahmen zu 
ergreifen. Davon durfte sie 
auch nicht im Rahmen eines 
sogenannten Dringlichkeits-
verfahrens abweichen.

Hinsichtlich der Pflicht zur 
Vorhaltung eines Gegen-
vorstellungsverfahrens zu 
Entscheidungen über die Lö-
schung oder Sperrung son-
stiger Inhalte (§ 3b Abs. 3 
NetzDG) - dies betrifft etwa 
gegen die Gemeinschafts-
standards bzw. -richtlinien 
von Facebook oder Insta-
gram verstoßende Inhalte 
- hatte die Beschwerde hin-
gegen keinen Erfolg. Das 
Verwaltungsgericht Köln 
hat den auf vorbeugenden 
Rechtsschutz gerichteten 
Eilantrag insoweit zu Recht 
als unzulässig abgelehnt. 
Anders als die Pflicht nach § 
3b Abs. 1 und 2 NetzDG ist 
die Pflicht zu einem Gegen-
vorstellungsverfahren nach § 
3b Abs. 3 NetzDG nicht buß-
geldbewehrt. Der Antragstel-
lerin ist es daher insoweit zu-
zumuten, sich gegen etwaige 
Maßnahmen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Bundes-
amt für Justiz) im Wege des 
nachträglichen Rechtsschut-
zes zur Wehr zu setzen. (ps)



2

Nr. 1609, Woche 12, 24. März 2023
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

Die 7 neuen Titel

D
Der 50 Dollar Diktator
Die führenden Köpfe im Public Marketing
Die führenden Köpfe im Public-Marketing
Die Unfallklinik

H
Hallo Elefant

N
Nach uns der Rest der Welt

W
Wahre Helden – Einsatz fürs THW

20
18

/1

sos-kinderdoerfer.de

Glück
„Man muss Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

SOSKD_Anzeige_Erdkugel_175x40_sw_RZ.indd   1 06.09.18   09:18

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der 50 Dollar Diktator

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckererzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk-, Theater-, Film-, Fernsehen-, Multimedia-, Kino-, Streaming-
dienst-Produktionen sowie Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD- ROM, 
DVDs, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

activelaw Offenhausen.Wolter PartmbB, 
Hans-Böckler-Allee 26, 30173 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die führenden Köpfe im Public Marketing
Die führenden Köpfe im Public-Marketing

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse,  Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

New Business Verlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Nach uns der Rest der Welt

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH, 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Unfallklinik

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

SEO Entertainment GmbH, 
Münchner Straße 121, 85774 Unterföhring
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Hallo Elefant
Wahre Helden – Einsatz fürs THW

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.
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